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Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
 

Bekanntmachung von Technischen Regeln 
 

hier: Berichtigung der TRBS 1203 „Zur Prüfung befähigte Personen“ 
 

– Bek. d. BMAS v. 25.11.2021 – IIIb5 – 35612 – 
 
Gemäß § 21 Absatz 6 der Betriebssicherheitsverordnung macht das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales die nachstehende Berichtigung der TRBS 1203 „Zur Prüfung befähigte Perso-
nen“, Ausgabe März 2019, GMBl 2019, S. 262 [Nr. 13–16], zuletzt geändert Ausgabe August 
2021, GMBl 2021, S. 1002 [Nr. 46], bekannt. 

1. Der Abschnitt 2.1 „Allgemeines“ wird wie folgt geändert: 

In Absatz 4 wird die Angabe „Absatz 3“ durch die Angabe „Absatz 5“ ersetzt. 

2. Der Abschnitt 4.3 „Anforderungen an Prüfsachverständige für maschinentechnische Ar-
beitsmittel der Veranstaltungstechnik nach Anhang 3 Abschnitt 3 Nummer 2 BetrSichV“ 
wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe „dem Bau der Instandhaltung“ durch die Angabe 
„dem Bau, der Instandhaltung“ ersetzt. 

3. Anhang 1 „Beispiele für Anforderungen an zur Prüfung befähigte Personen“ wird wie folgt 
geändert: 

In Tabelle 1 „Krankategorien I, II und III“ wird in der letzten Zeile der ersten Spalte die 
Angabe „II“ durch die Angabe „III“ ersetzt. 


